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Anhang 4 zum Milchkaufvertrag vom ................................

Saisonale Milchpreisgestaltung

Die Vertragsparteien vereinbaren eine saisonale Milchpreisgestaltung. Die Höhe des saisonalen Milchpreises wird in diesem Anhang geregelt und er ist somit integrierter Bestandteil des Vertrages.

Der Milchkäufer und die Produzentenorganisation vereinbaren folgende monatlichen Zuschläge und Abzüge zum Ausgleich der saisonalen Schwankungen der Milcheinlieferungen.

	Monat
	Zuschlag 
Rp / kg
	Abzug
Rp / kg

	Mai
	
	

	Juni
	
	

	Juli
	
	

	August
	
	

	September
	
	

	Oktober
	
	

	November
	
	

	Dezember
	
	

	Januar
	
	

	Februar
	
	

	März 
	
	

	April
	
	


Die Zuschläge und Abzüge sind monatlich mit dem ordentlichen Milchzahltag direkt an die Milchproduzenten auszuzahlen bzw. zu verrechnen.

Ort, Datum: 


Unterschriften

Milchkäufer 
Verkäuferin, als Vertreterin der Milchproduzenten
